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Informationen zum Auslandsaufenthalt in Klasse 11 
 
Grundsätzlich gilt: Jeder hat nach zehn absolvierten Schuljahren seine Vollzeitschulpflicht erfüllt und kann 
danach (im Prinzip) machen, was er will: eine Lehre beginnen, in die Oberstufe einsteigen oder für eine be-
stimmte Zeit ins Ausland gehen, d.h. theoretisch auch die Beine in der Südsee baumeln lassen. Wer jedoch 
das Abitur im Visier hat, muss seinen Aufenthalt im Ausland nachweisbar an einer Schule verbracht haben, 
um diese Zeit nach der Rückkehr für die dreijährige Oberstufenlaufbahn angerechnet zu bekommen. 

Drei bis sechs Monate im Ausland sind kein Problem: Bei einer Rückkehr etwa im Dezember oder Januar 
steigt die Schülerin bzw. der Schüler (im Folgenden der besseren Lesbarkeit halber nur noch "Schüler" ge-
nannt, ohne damit eine Diskriminierung ausdrücken zu wollen) quasi nahtlos in die 11. Jahrgangsstufe ein. 
Bei einem Auslandsaufenthalt von mehr als sechs Monaten bis zu einem Jahr entscheidet die Schule am 
Ende der Klasse 10 auf Antrag der Eltern, ob ein erfolgreiches Einsteigen in die 12. Jahrgangsstufe (Vorver-
setzung) zu erwarten ist oder ob ein Neueinstieg in die J 11 erfolgen muss. 

Am EGW gibt es fünf Möglichkeiten, einen Teil der K lasse 11 im Ausland zu verbringen: 1) 

1. USA 

Unsere Partner in Delphos (Ohio) bieten einigen Schülern die Möglichkeit, 4 Monate in Ohio zu verbringen. 
Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte dem gesonderten Informationsblatt. 
 
2. Frankreich 

Unsere Partnerschule in Lisieux, das Lycée Frémont, bietet EGW-Schülern die Möglichkeit eines 3- bis 4-
monatigen Aufenthaltes (1. Trimester von September bis Weihnachten), für den Sie neben eventuellen Un-
terbringungskosten in Gastfamilien circa 800 € Schulgeld (einschl. Mittagstisch) veranschlagen müssen. 
  
3. England 

Die Yarm School nimmt nur Schüler des EGW auf, die sich verpflichten, für ein volles akademisches Jahr 
(10 Monate) am Unterricht in Yarm teilzunehmen und auch die Abschlussprüfungen mitzumachen. Das 
Schulgeld einschließlich Verwaltungsgebühren beträgt insgesamt 10.446 Pfund; dazu kommen dann noch 
die Unterbringungskosten in der Gastfamilie mit circa 250 Pfund pro Monat und die Prüfungsgebühren, so 
dass sich ein Gesamtbetrag von ungefähr 15.500 € ergibt. 
 
4. Irland 

Das Beech Hill College (BHC) in Monaghan in der Republik Irland ist fester Bestandteil unserer Auslands-
schulbesuche in der J 11. Unsere Schüler fahren für 3 Monate (Sept. – Nov.) dorthin. Planen Sie allerdings 
etwa 100 € pro Woche, insgesamt also etwa 1.400 €, für die Familienunterbringung und 3,50 € pro Tag, ins-
gesamt somit ca. 250 €, für die Mahlzeiten in der Schule ein. Schulgeld fällt nicht an. 
Achtung : Der Zuschlag für den Aufenthalt am BHC und die Zuordnung zu einer Gastfamilie finden in der 

Regel erst unmittelbar vor oder sogar kurz nach den Sommerferien statt! 
 
5. Comenius-Partner 

Durch die Teilnahme unserer Schule an einem Comenius-Projekt habe ich viele neue Kontakte im europäi-
schen Ausland knüpfen können. Bei entsprechendem Interesse besteht die Möglichkeit, einige Schüler an 
die Comenius-Partnerschulen in Mechelen (Belgien), Ostróda (Polen), Maribor (Slowenien) oder Budakeszi 
(Ungarn) zu vermitteln. In der Regel fallen dabei nur Unterbringungskosten in Gastfamilien an. 

                                                      
1) Alle Kostenangaben in diesem Informationsschreiben schließen Reisekosten und Taschengeld nicht  mit ein! 



Auslandsaufenthalt in Klasse 11  Seite 2 
 
 
Grundsätzliche Regelungen und Verpflichtungen: 

 
1. Für den gewünschten Zeitraum des Auslandsaufenthaltes muss eine Beurlaubung  beantragt wer-

den, keine Abmeldung ! Entsprechende Anträge sind rechtzeitig, spätestens jedoch vor den Os-
terferien , an die Schulleiterin persönlich zu richten. Antragsformulare liegen im Sekretariat bereit. 

 
2. Bei Auslandsaufenthalten, die länger als 6 Monate dauern werden, ist von den Eltern – gleichzeitig 

mit dem Beurlaubungsantrag – auf demselben Formblatt auch ein Vorversetzungantrag  (siehe 
oben) an die Schulleitung zu stellen! 

 
3. Die Fahrt bzw. der Flug ins Ausland wird von den Eltern (Ausnahme Ohio, siehe USA-Infoblatt) ge-

plant, gebucht und bezahlt. Das EGW steht hier allerdings beratend zur Seite, zumal ich über hinrei-
chende Erfahrungen auf diesem Gebiet verfüge. 

 
4. Die Verantwortung für die versicherungstechnische Seite des Auslandsaufenthalts liegt grundsätz-

lich bei den Schülern und ihren deutschen Familien. Sie sollten daher bei Ihrer Krankenversiche-
rung  nachfragen, ob ein solcher Auslandsaufenthalt schon abgedeckt ist oder ob eventuell eine Zu-
satzversicherung abgeschlossen werden muss. Außerdem muss für den Schulbesuch im Ausland 
ein ausreichender Haftpflichtversicherungsschutz nachgewiesen werden. Fragen Sie bei Ihrer Haft-
pflichtversicherung  nach. Im Falle eines Falles kann auch eine Kurzzeit-Auslands-Unfallversiche-
rung  sehr nützlich sein. Sprechen Sie mit Ihrer Versicherung. 

 
5. Die Teilnahme an einem der oben aufgeführten Programme beinhaltet immer die Verpflichtung , im 

laufenden oder in einem der beiden folgenden Schuljahre einen ausländischen Gast für eine ebenso 
lange Dauer, wie das eigene Kind im Ausland war, bei sich zu Hause aufzunehmen bzw. bei Platz-
mangel oder organisatorischen Problemen für dessen adäquate Unterbringung Sorge zu tragen. 

 
6. Des Weiteren verpflichten sich die Eltern dazu, dass ihr Kind nach der Rückkehr aus dem Ausland 

noch mindestens bis zum Ende der Jahrgangsstufe 11 bzw. bei Vorversetzung bis Ende der Jahr-
gangsstufe 12 Schüler(in) des EGW bleibt. Bei Nichteinhaltung werden 1.600 € nachträgliche Ver-
waltungsgebühren fällig. 

 
7. WICHTIG: Das EGW bietet Schülerinnen und Schülern, die einen Auslandsaufenthalt in der Jahr-

gangsstufe 11 beabsichtigen, seine Unterstützung an, doch muss grundsätzlich darauf hingewiesen 
werden, dass in keiner Weise irgendeine Garantie übernommen werden kann, dass der ins Auge ge-
fasste Auslandsschulbesuch auch wirklich zustande kommt, denn in allen Partnerländern hängt der 
Erfolg immer davon ab, ob entsprechende Gastfamilien gewonnen werden können! 

 
8. So genannte "Doppelbewerbungen" sind unaufrichtig und daher am EGW unzulässig! 

 

Vorgehensweise bei der Bewerbung am EGW: 
 
Sollte sich ein Schüler zu einem Auslandsaufenthalt durch das EGW entschließen, so läuft ein streng durch-
organisiertes Verfahren ab, dessen Details Sie bitte dem Infozettel zum Delphos-Aufenthalt entnehmen wol-
len. (Da das Procedere für alle Länder gleich ist, bot es sich an, den genauen Ablauf der Bewerbung nur 
einmal abzudrucken.) Aber Achtung, die Zielsprache ändert sich gegebenenfalls: Englisch in USA, England 
und Irland, Französisch in Frankreich und in den osteuropäischen Ländern Deutsch! 
 
Denken Sie nun zunächst in Ruhe darüber nach, ob Sie einen Auslandsschulbesuch für Ihr Kind anstre-
ben… und falls ja, ob Sie ihn über das EGW machen oder ob Sie sich einer der vielen kommerziellen Orga-
nisationen anvertrauen wollen. Wie Ihre Entscheidung auch ausfallen wird, ich sichere Ihnen in jedem Fall 
meine volle Unterstützung zu. 
 
Werther, im Oktober 2009 

 
 
 

Frithjof Meißner, StD i.E. 


